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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 92l. 0l0/l-II/A/l/88 

Vertragsbedienstetengesetz 1948; 

AOAIHe-

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 
Tel. (0222) 66 15/0 
Fernschreib-Nr. 1370-900 
DVR: 0000019 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Vertragsbediensteten­
gesetz 1948 (39. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle) und die 
Bundesforste-Dienstordnung 1986 geändert werden; ._ . 

Begutachtungsverfahren - . . 0  Gesetzentvvurfl 
An ' . 7 1 

/l � ./:.r; ; t') fl l 
die Österreichische Präs identschaftskanzl� t- . . ..... ............................ \.. �j. y ........ ; 

��� ::����������rektion . i Dilturnifif {[lL . .. _ ��� ��;� ::����;����� � ts hof L\:�rt?il"7(�:::�=j- " 
den Verwaltungsgerichtshof 

� � '-1 alle Bundesministerien 
das Bundesministerium für öffentliche wirtschaft und Verkehr, 
Sektion V 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes' 
das Sekretariat von Frau Staatssekretär DOHNAL 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 
die 3eneraldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- und Teleqraphenverwaltunq 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt tier Niederöster-

reichischen Landesregierung 
den Österreichischen Städtebund 
den Österreichischen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
den Österreichischen Arbeiterkammertag 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österrei.chs 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes 
die Österreichische Rektorenkonferenz 
den Verein Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebunqslehre 
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Das Bundeskanzleramt übermittelt in der Anlage den E'ntwurf 

einer 39. vertragsbedienstetengesetz-Novelle sowie den Entwurf 

von Erläuterungen hiezu und ersucht um Abgabe einer Stellung­

nahme bis 

15. März 1988 

in zweifacher Ausfertigung. Sollte bis zum angegebenen Termin 

keine Stellungnahme einlangen, darf eine Zustimmung zum vorlie­

genden Entwurf angenommen werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Ausfertigungen dieses 

Entwurfes übermittelt. Die begutachtenden Stellen werden er­

sucht, 25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme dem Präsidium des 

Nationalrates zuzuleiten und das Bundeskanzleramt hievon in 

Kenntnis zu setzen. 

12. Februar 1988 
Für den'Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
i. V. BÖHM 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom • • • • • • • • • • • • •  1988, mit dem 

das Vertragsbedienstetengesetz 1948 

(39. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle) 

und die Bundesforste-Dienstordnung 1986 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr • • • •  /1988, wird wie folgt 

geändert: 

1. Im § 2b Abs. 3 zweiter Satz wird der Ausdruck 

"neun Monaten" durch den Ausdruck "zwölf Monaten" ersetzt. 

2. Im § 2c Abs. 2 wird in Z I der Betrag "4. 750 S" durch den 
Betrag "4�924 S" und in Z 2 der Betrag "5. 750 S" durch den Betrag 

"5. 923 S" ersetzt. 

3. Dem § 2c wird angefügt: 

" (10) Für die Eignungsausbildung hat· der Teilnehmer Anspruch 
auf Freistellung im Ausmaß von 25 Arbeitstagen. Der Verbrauch des 

Freistellungsanspruches ist erst �öglich, wenn die 

Eignungsausbildung sechs Monate gedauert hat. Die Freistellung hat 

unter Berücksich igung der Erfordernisse der Ausbildung durch/den 

Leiter der Dienststelle, bei der die Eignungsausbildung 

stattfindet, zu erfolgen, wobei auf die persönlichen Verhältnisse 

des Teilnehmers angemessen Rücksicht zu nehmen ist. " 

101/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 3 von 25

www.parlament.gv.at



- 2 -

4. Die Tabelle im § 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

in der Ent­
lohnungs­

stufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

a 

15. 306 
15. 711 
16�117 
16. 523 
16. 930 
17. 335 
18. 025 
18. 722 
19. 416 
20. 107 
20. 799 
21. 489 
22. 183 
2 2. 875 
23. 567 
24. 471 
25. 374 
26. 278 
27. 182 
28. 089 

in der Entlohnungsgruppe 
b c I d 

11. 750 
12. 090 
12. 4 31 
12. 773 
13. 121 
13. 477 
13. 849 
14. 219 
14. 741 
15. 266 
15. 958 
16. 651 
17. 343 
18. 033 
18. 725 
19. 418 
20. 114 
20. 804 
21. 498 
22. 189 

Schilling 

10. 154 
10. 447 
10. 740 
11. 032 
11. 325 
11. 617 
11. 911 
12. 204 
12. 496 
12. 788 
13. 087 
13. 393 
13. 707 
14. 026 
14. 347 
14. 666 
14. 986 
15. 306 
15. 625 
15. 944 
16. 263 

9. 640 
9. 869 

10. 096 
10. 3 25 
10. 550 
10. 777 
11. 006 
11. 232 
11. 460 
11. 687 
11. 914 
12. 141 
12. 368 
12. 597 
12. 824 
13. 055 
13. 292 
13. 531 
13.781 
14. 026 
14. 277 

I e 

9. 128 
9. 257 
9. 385 
9. 513 
9. 640 
9. 771 
9. 899 

10. 027 
10. 155 
10. 286, 
10. 412 
10. 542 
10. 669 
10. 797 
10. 927 
11. 054 
11. 183 
11. 311 
11. 440 
11. 569 
11. 697 

5. Die Tabelle im § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

vom bis zum 

16 
17 

vollendeten 
Lebensjahr 

16 
17 
18 

in der Entlohnunqsqruppe 
d e 

4. 754 
6. 858 
8. 949 

Schillinq 

4. 519 
6. 507 
8. 492 

6. Die Tabelle im § 14 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
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in der Ent- in der Ent1ohnungs�r�e 
lohnllngs- _P 1 �2 �3 � 4 p 5 

stufe Schilling 

1 10. 218 9. 959 9. 702 9. 442 9. 185 
2 10. 513 10. 214 9. 931 9. 6 21 9. 315 
3 10. 809 10. 467 10. 158 9. 801 9. 443 
4 11. 104 10. 721 10. 387 9. 980 9. 575 
5 11. 400 10. 973 10. 616 10. 158 9. 704 
6 11. 693 11. 226 10. 845 10. 337 9. 833 
7 11. 990 11. 479 11. 072 10. 517 9. 962 
8 12. 285 11. 731 11. 301 10. 696 10. 09 3 
9 12. 580 11. 984 11. 530 10. 874 10. 222 

10 12. 875 12. 240 11. 759 11. 054 10. 351 
11 13. 180 12. 493 11. 987 11.234 10. 481 
12 13. 488 12. 746 12. 215 "11. 412 10. 612 
13 13. 810 13. 001 12. 443 11. 591 10. 741 
14 14. 133 13. 267 12. 673 11. 770 10. 870 
15 14. 454 13. 531 12. 901 11. 950 11. 002 
16 14. 778 13. 807 1 3. 135 12. 129 11. 129 
17 15. 098 14. 085 13. 375 12. 309 11. 260 
18 15. 420 14. 359 13. 619 12. 487 11. 389 
19 15. 743 14. 636 13. 870 12. 667 11. 519 
20 16. 066 14. 913 14. 118 12. 845 11. 648 
21 16. 388 15. 190 14. 367 13. 028 11. 779 

7. Die Tabelle im § 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

vorn bis zum in der Ent1ohnun�s�ruppe 
vollendeten p 4 ]2.5 
Lebensjahr Schilling 

16 4. 662 4. 545 
16 17 6. 721 6. 544 
17 18 8. 780 8. 545 

8. Im § 22 Abs. 2 wird in der Tabelle der Betrag "1. 254 Sn 

durch den Betrag "1. 269 S" und der Betrag "1. 593 Sn durch den 

Betrag "1. 612 S" ersetzt. 

9. Im § 26 bJs. 2 Z 2 wird der Ausdruck "Zivildienstgesetz, 

BGB1. Nr. 187/1974, " durch den Ausdruck nZivi1dienstgesetz 1986, 

BGB1. Nr. �79" ersetzt. 
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10. § 26 Abs. 2 Z 4 lit. a lautet: 

Ra} des Unterrichtspraktikums im Sinne des 

Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBl. Nr • • • •  /1988, oder 

der Einfßhrung in das praktische Lehramt, " 

11. Dem § 27a Abs. 7 wird angefßgt: 

"Die Zahl der Tage, die der Vertragsbedienstete während der 

Eignungsausbildung im Sinne des § 2c Abs. 10 freigestellt war, · ist 

in diesem Fall vorn gesamten Urlaubsanspruch abzuziehen. " 

1 2. Im § 27b Abs. 1 Z 3 entfallen die Worte ", in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 329/1973". 

13. Dem § 35 Abs. 5 Z 3 wird angefßgt: 

"Eine Rßckerstattung gemäß § 27 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 ist 

einer vollständigen Rßckerstattung der Abfertigung gleichzuhalten. " 

14. Dem § 35 Abs. 5 wird angefßgt: 

"Der in Z 2 angefßhrte Ausschlußgrund liegt nicht vor, wenn das 

Dienstverhältnis im Einverständnis mit dem Dienstgeber 

ausschließlich deswegen beendet wurde, um ein Dienstverhältnis zum 

Bund einzugehen, und dieses Bundesdienstverhältnis an das beendete 

Dienstverhältnis unmittelbar anschließt. " 

15. Im § 39 Abs. 2 wird der Ausdruck "H6heren technischen 

Bundeslehranstalt und Bundes-Handelsschule Wien V" durch den 

Ausdruck "H6heren technischen Bundeslehranstalt, 

Bundes-Handelsakademie und Bundes-Handelsschule Wien 111" ersetzt. 

16. Im § 40 Abs. 2 erster Satz werden nach den Worten 

"Anlage 1 zum Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979" die Worte "sowie in 

den hiezu ergangenen Ubergangsregelungen" eingefßgt. 

17. Die Tabelle im § 41 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
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in der in der 
Ent1oh- Ent10hnunqsqruppe 
nungs- 1 pa 1 1 1 2a 2 1 2a 1 1 2b 3 1 2b 2 1 2b 11 1 3 
stufe Schilling 

1 18. 809 16. 887 15. 081 14. 021 14. 170 13. 645 12. 683 .11. 309 
2 18. 809 17. 473 15. 568 14. 476 14. 397 13. 871 12. 947 11. 539 
3 18. 809 18. 060 16. 054 14. 929 14. 625 14. 098 13. 221 11. 769 
4 20. 499 18. 718 16. 541 15. 383 14. 851 14. 325 13. 496 12. 000 
5 22. 195 20. 138 17. 029 15. 836 15. 079 14. 554 13. 784 12. 229 
6 23. 888 21. 630 18. 027 16. 763 15. 985 15. 465 14. 527 12. 585 
7 25. 580 23. 122 19. 2 27 17. 719 16. 895 16. 373 15. 274 13. 124 
8 27. 270 24. 563 20. 423 18.677 17. 806 17. 281 16. 020 13. 690 
9 . 28. 971 26. 054 21. 800 19. 775 18. 714 18. 190 16. 758 14. 267 

10 30. 676 27. 584 2 3. '180 20. 879 19. 623 19.099 17. 504 14. 850 
11 32. 383 28. 941 24. 576 21. 996 20. 530 20. 00-8 18. 245 15. 434 
12 34. 097 30. 422 25. 969 2 3. 105 21. 618 21. 095 19. 271 16. 008 
13 35. 804 31. 904 27. 360 24. 223 22. 703 2 2. 181 20. 297 16. 594 
14 37. 510 33. 387 28. 752 25. 339 23. 795 2 3. 269 21. 3 22 17. 182 
15 39. 224 34. 867 30. 144 26. 453 24. 879 24. 356 22. 348 17. 982 
16 41. 603 36. 304 31. 543 27. 567 25. 968 25. 444 2 3. 373 18. 785 
17 4 3. 869 38. 177 3 2. 94 2 28. 684 27. 053 26. 528 24. 395 19. 586 
18 46. 135 38. 177 34. 343 29. 800 28. 140 27. 617 25. 418 20. 387 
19 48. 395 40. 983 35. 745 30. 917 29. 227 28. 704 26. 443 21. 186 

18. Die Tabelle im § 44 erhält folgende Fassung: 

für Unterrichts-
in der Ent1oh- gegenstände der für jede Jahreswochenstunde 

nungsgruppe Lehrverpf1ich- Schilling 
tunqsqruppe 

1 pa 17. 208 
I 13. 104 
11 12. 408 
111 11. 796 

1 1 IV 10. 248 
IV a 10. 728 
IV b 10. 968 
V 9. 828 

1 2a 2 8. 520 
1 2a 1 7. 920 
1 2b 3 7. 536 
1 2b 2 7. 272 
1 2b 1 6. 888 
1 3 6. 564 
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19. Im § 44a Abs. 2 werden ersetzt: 

a) der Betrag "483, 60 S" durch den Betrag "489, 40 S", 

b) der Betrag "145, 20 S" durch den Betrag "146, 90 S", 

c) der Betrag "175, 50 S" durch den Betrag "177, 60 S" und 

d) der Betrag "52, 70 S" durch den Betrag "53, 30 S" • 

20. Im § 44a Abs. 3 wird der Betrag "323, 60 S" durch den 

Betrag "327, 50 S" und der Betrag "592, 80 S" dUrch den Betrag 

"599, 90 S" ersetzt. 

21. Im § 44a Abs. 4 wird ersetzt: 

a) in Z 1 der Betrag " 323, 60 S" durch den Betrag "327, 50 

b) in Z 2 der Betrag "323, 60 S" durch den Betrag "327, 50 

c) in Z 3 der Betrag "592, 80 S" durch den Betrag "599, 90 

d) in Z 4 der Betrag "266, 20 S" durch den Betrag "269, 40 

22. Im § 44a Abs. 5 wird ersetzt: 

a) der Betrag "211, 90 S" durch den Betrag "214, 40 S", 

b) der Betrag "175, 50 S" durch den Betrag "177, 60 S", 

c) der Betrag "63, 60 S" durch den Betrag "64, 40 S" und 

d) der Betrag "52, 70 S" durch den Betrag "53, 30 S". 

23. § 44a Abs. 6 lautet: 

S", 

S", 

S" 

S". 

" (6) Vertragslehrern des Entlohnungsschemas II L an 

zweisprachigen Schulklassen mit der Befähigung zur 

Unterrichtserteilung in beiden Sprachen gebührt, wenn sie den 

Unterricht tat�ächlich in beiden Sprachen zu erteilen haben, für 

die Dauer dieser Verwendung für jede Jahreswochenstunde eine 

Dienstzulage von 364, 50 S jährlich. " 

24. Im § 44b Abs. 1 wird ersetzt: 

a) in Z 1 der Betrag "5. 780 S" durch den Betrag "5. 849 Sn, 

und 

b) in Z 2 der Betrag "7. 222 S" durch den Betrag "7. 309 S" und 

c) in Z 3 der Betrag "8. 677 S" durch den Betrag "8. 781 S". 

I 

1 
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25. Im § 44b Abs. 2 wird ersetzt: 

a) in Z 1 der Betrag "5. 780 S" durch den Betrag "5. 849 S", 

b) in Z 2 der Betrag "7. 222 S" durch den Betrag "7. 309 S" und 

c) in Z 3 der Betrag "7. 981 S" durch den Betrag "8. 077 S". 

26. Im § . 44c Abs. 1 wird ersetzt: 

a) der Betrag "34. (;)08 S" durch den Betrag "35. 023 S", 

b) der Betrag "30. 571 S" durch den Betrag "30. 938 S", 

c) de:r Betrag "25. 413 S" durch den Betrag "25. 718 S" und 

d) der Betrag "19. 090 S" durch den Betrag "19. 319 S". 

2 7. Im § 62 wird die Zitierung "§ 11 des Wehrgesetzes" durch 

die Zitierung "§ 11 des Wehrgesetzes 1978" ersetzt. 

28. § 64 lautet: 

"§ 64. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 

Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der jeweils geltenden 

Fassung anzuwenden. 

( 2) Abs. 1 gilt nicht für die im § 1 Abs. 1 1it. e, im § 27b 

Abs. 1 Z 4 und im Abschnitt V (ausgenommen § 62) enthaltenen 

Zitierungen. " 

Artikel 11 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGB1. Nr. 298, wird wie 

folgt geändert: 

1. Die Tabelle im § 21 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
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in der in der Verwendunqsqruppe 
Gehalts- A B C D 

stufe Schillinq 

1 16. 3 36 12. 404 10. 911 9. 723 
2 16. 715 12. 669 11. 101 9. 896 
3 17. 091 12. 931 11. 292 10. 066 
4 17. 470 13. 206 11. 481 10. 238 
5 17. 849 13. 481 11. 671 10. 411 
6 18. 399 14. 058 12. 080 10. 754 
7 18. 950 14. 634 12. 316 10. 954 
8 19. 496 15. 212 12. 550 11. 152 
9 20. 048 15. 786 12. 786 11. 355 

10 20. 595 16. 363 13. 024 11. 552 
11 21. 296 16. 938 13. 271 11. 763 
12 21. 998 17. 389 13. 516 11. 976 
13 22. 697 17. 838 13. 770 12. 191 
14 23. 397 18. 286 14. 0 31 12. 407 
15 24. 099 18. 734 14. 285 12. 624 
16 24. 800 19. 184 14. 545 12. 839 
17 25. 500 19. 633 14. 801 13. 061 
18 26. 202 20. 083 15. 057 ,13. 284 
19 27. 578 21. 136 15. 734 13. 813 
20 28. 959 22. 192 16. 411 14. 357 

2. Die Tabelle im § 21 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

3. Im § 

a) der 

b) der 

c) der 

d) der 

24 

vom bis zum 
vollendeten Lebensjahr 

16 
17 

Ab-s. 2 werden 

16 
17 
18 

ersetzt: 

Betrag "1. 491 S" durch den 

Schillinq 

4. 797 
6. 9 2 3  
9. 024 

Betrag "1. 509 S", 

Betrag "1. 288 S" durch den Betrag "1. 30 3 S", 

Betrag "880 S" durch den Betrag "891 S" und 

Be�rag "744 S" durch den Betrag "753 S". 

4. Die Tabelle im § 25 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
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in der Zulagenstufe 
in der 1 frühestens 2 3 4 5 6 
Verwen- mit Errei-
dungs- Schilling chen der Ge- Schilling 
stufe 

A 1 
A 2 
A 3 

B 1 
B 2 
B 3 
B 4 
B 5 

C 1 
C 2 
C 3 
C 4 

D 1 

haltsstufe 

10. 596 12 13. 997 17. 671 21. 346 25. 016 
7. 569 10, 2. Jahr 10. 310 13. 254 16. 199 19. 143 
3. 055 10 3. 938 -4. 911 5. 892 6. 867 

6. 219 13 10. 101 13. 818 17. 700 --
4. 638 13 5. 580 6. 440 7. 390 8. 338 
2. 587 13 3. 302 3. 963 4. 681 5. 39 3 
1. 554 10 1�804 2 .• 050 2. 215 --

1. 281 10 1. 494 1. 707 1. 918 2. 128 
_. 

1. 997 13 2. 350 2. 836 3. 316 3. 799 
1. 764 15 2. 202 2. 755 3. 302 3. 577 

. 1. 059 13 1. 488 1. 966 2. 449 2. 931 
411 13 617 823 1. 030 1. 234 

523 10 755 992 1. 225 1. 459 

5. § 28 Abs. 12 lautet: 

" (12) Der Zuschlag zur Verwendungszulage beträgt 

1. für Oberforstmeister 19, 20 S für jeden vollen Punkt; 

2. für Bedienstete der Verwendungsstufe A 3 

a) bis einschließlich des 50. Punktes 103, 00 S, 

b) vom 51. bis einschließlich 65. Punkt 150, 90 S, 

c) vom 66. bis einschließlich 80. Punkt 233, 10 S, 

d) vom 81. bis einschließlich 9�. Punkt 116, 60 S und 
e) ab dem 96. Punkt 68, 60 S 

für jeden vollen Punkt; 

26. 851 
22. 088 

7. 84 3 

- -
8. 812 

- -
--
- -

4. 280 
--
--

- -

--

3. für Bedienstete des gehobenen Forstdienstes und 

Bedienstete, die mit der Leitung eines Sägewerkes betraut 

sind, 

a) bis einschließlich des 6. Punktes 109, 80 S, 

b) für dAn 7. Punkt 219, 50 S, 

c) vom 8. nis einschließlich 10. Punkt 438, 80 S, 

d) vom 11. bis einschließlich 13. Punkt 658, 50 S, 

e) für den 14. und 15. Punkt 493, 70 S, 

f) vom 16. bis einschließlich 20. Punkt 329, 20 S und 
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g) ab dem 21. Punkt 219, 50 S 

für jeden vollen Punkt; 

4. für Bedienstete der Verwendungsstufe D 1 126, 90 S für jeden 

vollen Punkt. " 

6. Im § 29 Abs •. 2 wird der Betrag "2. 0 34 S" durch den Betrag 

"2. 058 S" und der der Betrag "10, 90 S" durch den Betrag "11, 00 S" 

ersetzt. 

7. Im § 44 Abs. 1 Z 3 entfallen die Worte ", in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 329/1973". 

8. Dem § 67 Abs. 5 Z 3 wird angefügt: 

"Eine Rückerstattung gemäß § 27 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 ist 

einer vollständigen Rückerstattung der Abfertigung gleichzuhalten. " 

9. Dem § 67 Abs. 5 wird angefügt: 

"Der in Z 2 angeführte Ausschlußgrund liegt nicht vor, wenn das 

Dienstverhältnis im Einverständnis mit dem Dienstgeber 

ausschließ lich deswegen beendet wurde, um ein Dienstverhältnis zum 

Bund einzugehen, und dieses Bundesdienstverhältnis an das beendete 

Dienstverhältnis unmittelbar anschließt. " 

10. § 81 Abs. 3 lautet: 

"(3) Der monatliche Beitrag beträgt 0, 38 vH der 

Beitragsgrundlage nach Abs. 2 bis zur Höhe der jeweiligen 

Höchstbeitragsgrundlage in der gesetzlichen Pensionsversicherung 

und 9, 5 vH des diese Höchstbeitragsgrundlage übersteigenden Teiles. 

Der Beitrag von der Sonderzahlung beträgt die Hälfte des sich unter 

Außerachtlassung der Nebengebühren ergebenden monatlicpen 

Beitrages. " 
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11. Nach § 95 wird eingefügt: 

"§ 95a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 

Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der jeweils geltenden 

Fassung anzuwenden. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für die im § 44 Abs. 1 Z 4 und im 

Abschnitt VIII enthaltenen Zitierungen, ebenso nicht für das im 

§ 71 Abs. 2 Z 4 zitierte Bundesgesetz BGB1. Nr. 202/1949. " 

Artikel III 

Für die Zeit vom 1. Juli 1988 bis zum 31. August 1988 wird im 

§ 44a Abs. 6 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 der Betrag 

"360, 20 S" durch den Betrag "364, 50 S" ersetzt. 

Artikel IV 

(1) Das monatliche Sonderentge1t (mit Ausnahme der 

Haushaltszulage) 

1. jener vOllbeschäftigten Vertragsbediensteten des Bundes, 

mit denen vor dem 1. Juli 1988 gemäß § 36 des 

Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ein Sondervertrag 

abgeschlossen worden ist, und 

2. jener vollbeschäftigten Bediensteten der Österreichischen 

Bundesforste, mit denen vor dem 1. Juli 1988 gemäß § 70 der 

Bundesforste-Dienstordnung 1986 ein Sondervertrag 

abgeschlossen worden ist, 

wird ab 1. Juli 1988 um ,330 S erhöht. Allfällige, in 

SChillingbeträgen ausgedrückte Zulagen (ausgenommen die 

Haushaltszulage) werden um 1, 2 vH erhöht. 
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( 2) Bei 

1. teilbeschäftigten Vertragsbediensteten des Bundes, mit 

denen vor dem 1. Juli 1988 gemäß § 36 des 

Vertragsb�dienstetengesetzes 1948 ein Sondervertrag 

abgeschlossen worden ist, und 

2. teilbes�häftigten Bediensteten der Österreichischen 

Bundesforste, mit denen vor dem 1. Juli 1988 gemäß § 70 der 

Bundesforste-Dienstordnung 1986 ein Sondervertrag 

abgeschlossen worden ist, 

sind zunächst jenes Sonderentgelt und die Beträge jener 

allfälligen, i;� Schillingsbeträgen ausgedrückten Zulagen 

(ausgenommen die Haushaltszulage) zu ermitteln, die ihnen im Falle 

der Vollbeschäftigung gebühren würden. Auf dieses Sonderentgelt 

(und die allfälligen Zulagen) sind hierauf die im Abs. 1 

vorgesehenen Berechnungsvorschriften anzuwenden. Von den auf diese 

Weise errechneten Beträgen sind schließlich jene Teile zu 

ermitteln, die sich unter Berücksichtigung des 

Beschäftigungsausmaßes ergeben. Diese Teile gelten ab 1. Juli 1988 

als neues Sonderentgelt oder als neue Zulagenbeträge des 

teilbeschäftigten Vertragsbediensteten bzw. des teilbeschäftigten 

Bediensteten der Österreichischen Bundesforste. 

(3) Ergeben sich bei der Anwendung der Abs. 1 und 2 in den 

Endergebnissen Restbeträge von 50 g und mehr, so sind diese auf 

volle Schillingbeträge aufzurunden. Ergebep sich jedoch in den 

Endergebnissen Restbeträge von weniger als 50 g, so sind diese zu 

vernachlässigen. 

(4) Eine Erhöhung nach den Abs. 1 bis 3 ist jedoch nur dann 

vorzunehmen, wenn 

1. sich diese Erhöhung nicht bereits aus dem Sondervertrag 

ergibt oder 

2. im Sondervertrag die Erhöhung des Sonderentgeltes nicht an 

andere Anlaßfälle als Bezugserhöhungen oder 

Teuerungsabgeltungen im öffentlichen Dienst geknüpft ist. 

101/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)14 von 25

www.parlament.gv.at



- 13 -

(5) Die nach den Abs. 1 bis 3 in Verbindung mit Abs. 4 

erforderlichen Maßnahmen bedürfen nicht der im § 36 des 

Vertragsbedienstetengesetzes 1948 beziehungsweise im § 70 der 

Bundesforste-Dienstordnung 1986 vorgesehenen Genehmigung des 

Bundeskanzlers und des .Bundesministers für Finanzen. 

Artikel V 

( 1 ) Es treten in Kraft: 

1. Art. I Z 1 mit 1. Juli 1987, 

�. Art. I Z 2, 4 bis 9, 13 bis 22 und 24 bis 27 und die 

Art. II bis IV mit 1. Juli 1988, 

3. Art. I 10 und 23 mit 1. September 1988, 

4. Art. I Z 12 und 28 mit 1. Oktober 1988. 

( 2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 

Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch, die nur den 

Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen, dieser 

Bundesminister betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Ziel: 

a) Das letzte Gehaltsabkommen mit den vier Gewerkschaften des 

öffentlichen Dienstes hat am 31. Dezember 1987 geendet. Für 

die Zeit danach ist eine Neuregelung vorzunehmen. 

b) Die vor zwei Jahren beim Bund eingefünrte 

Eignungsausbildung von neun Monaten hat sich aus 

arbeitsmarktpolitischer Sicht als etwas �u kurz erwiesen. 

a) Valorisierung der Bezugsans§tze der öffentlich Bediensteten 

unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und budget§ren 

Lage unter Betonung der sozialen Aspekte. 

b) Eignungausbildung in einer L§nge, durch die auch im Fall 

der Nichtübernahme in den Bundesdienst bestimmte, 

saisonbedingte arbeitsmarktpolitische Nachteile vermieden 

werden. 

Inhalt: 

a) Entsprechend einem am 27. November 1987 abgeschlossenen 

Gehaltsabkommen sollen die Gehaltsans§tze der Beamten und 

die Entgeltans§tze der Vertragsbediensteten ab 1. J§nner 

1988 bei einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 1988 um einen 

Einheitsbetrag von 330 S, die im Gesetz in 
Schillin�betr§gen ausgedrückten Zulagen mit Ausnahme der 

Haushalt� ulage um 1, 2 vH erhöht werden. Es wurde jedoch 

vereinbart, die Auszahlung der Erhöhungsbetr§ge 

einschließlich der sich daraus ergebenden Anteile an den 
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Sonderzahlungen für die Zeit vom 1. Jänner 1988 bis zum 

30. Juni 1988 auszusetzen. 

b) Verlängerung der Eignungsausbildung von neun auf zwölf 

Monate. 

Alternativen: 

a) und b) : Keine. 

Kosten: 

Die Kosten der allgemeinen Bezugserhöhung für das Jahr 1988 

sind bei den entsprechenden Mehrkosten des Entwurfes einer 

gleichzei tig eingebrachten 47. Gehal tsgesetz;-Novelle berücksichtigt'. 

Die übrigen Regelungen dieses Entwurfes verursachen keine 

Mehrkosten. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n  

Der vorliegende Gesetzesentwurf berücksichtigt das Ergebnis 

der Verhandlungen zwischen dem Verhandlungskomitee der 

Gebietsk5rperschaften und den vier Gewerk.chaften des 5ffentlichen 

Dienstes über eine Erh5hung der Bezüge im 5ffentlichen Dienst. Nach 

dem am 27. November 1987 erzielten Gehaltsabschluß sollen ab 

1. Jänner 1988 bei einer Laufzeit bis 31. Dezember 1988 erh5ht 

werden, wobei die Auszahlung der Erh5hungsbeträge für die Zeit vom 

1. Jänner 1988 bis zum 30. Juni 1988 ausgesetzt wird: 

a) die Gehälter der Beamten und die Monatsentgelte der 

Vertragsbediensteten sowie de� Bediensteten mit einem 

Sondervertrag, in dem keine andere Art der Valorisierung 

vorgesehen ist, um 330 S, 

b) die im Gesetz (sowie in dienst- und besoldungsrechtlichen 

Normen der Ö. Bundesbahnen) in Schillingbeträgen 

ausgedrückten Zulagen mit Ausnahme der Baushaltszulage um 

1, 2 vB, 

c) die Nebengebühren, soweit sie sich nach den im § 15 des 

Gehaltsgesetzes 1956 enthaltenen Grundsätzen vom 

individuellen Gehalt oder vom Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 

Dienstklasse V ableiten, nach diesen Vorschriften, 

d) die Entgelte für die Eignungsausbildung um den Prozentsatz, 

der sich für das Anfangsgehalt der jeweils vergleichbaren 

Verwendungsgruppe ergibt. 

Weiters sollen nach dem Gehaltsabkommen die derzeit mit 9 vB 

festgesetzten Pensionsbeiträge und die besonderen Pensionsbeiträge 

mit Wirkung vom 1. Juli 1988 mit 9, 5 vB festgesetzt werden. Die in 

der Bundesforste-Diensto�dnung und im Bundestheaterpensionsgesetz 

in abweichender B5he festgesetzten Pensionsbeiträge sollen sich zu 

diesem Termin im gleichen Verhältnis erh5hen. 
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Darüber hinaus sieht der Entwurf vor: 

1. Verlängerung der Höchstdauer der Eignungsausbild von neun 

auf zwölf Monate und Einführung eines Anspruches auf 

Freistellung für Teilnehmer an der Eignungsausbildung, 

2. KlarsteIlungen· bei der Rückerstattung einer Abfertigung und 

bei der Anrechnung von früheren Dienstzeiten für die 

Abfertigung. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird bemerkt: 

Zu Art. I Z 1: 

Aus arbeitsmarktpolitischen Gründen soll die 

Eignungsausbildung von neun auf zwölf Monate verlängert werden. 

Damit wird auch für den Dienstgeber jener Zeitraum erstreckt, 

innerhalb dessen er einen Teilnehmer an der Eignungsausbildung in 

den Bundesdienst aufnehmen kann. Durch ein rückwirkendes 

Inkrafttreten·soll diese Neuregelung auch auf bereits begonnene 

Eignungsausbildungen anwendbar werden. 

Zu Art. I Z 2: 

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt 

wurde, seIlen gemeinsam mit den Bezügen im Bundesdienst auch die 

Ausbildungsbeiträge der Teilnehmer an der Eignungsausbildung erhöht 

werden. 

Zu Art. I Z 3: 

Nach der Verlängerung der Eignungsausbildungszeit auf zwölf 

Monate soll der Teitnehmer an der Eignungsausbildung die 

Möglichkeit erhalten, während dieser Zeit eine Freistellung in 

Anspruch nehmen zu können. 

Zu Art. I Z 4 bis 8, 17 bis 22 und 24 bis 26: 

Die angeführten Bestimmungen regeln die Erhöhung der 

Bezugsansätze des Vertragsbedienstetengesetzes 1948. 

101/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 19 von 25

www.parlament.gv.at



- 5 -

Zu Art. I Z 9: 

Die Zi tierungsänderung trägt d.er Wiederverlautbarung des 

Zivildienstgesetzes Rechnung. 

Zu Art. I Z 10: 

Durch das Unterrichtspraktikumsgesetz wird für Lehrer der 

allgemeinbildenden Unterrichtsgegenstände an mittleren und höheren 

Schulen das bisherige Ausbildungserfordernis der Einführung in das 

praktische Lehramt (das sogenannte "Probejahr") durch ein 

Unterrichtspraktikum in der Dauer eines Jahres abgelöst. Das neue 

Unterrichtspraktikum soll in gleicher Weise wie �ie bisherige 

Einführung in das praktische Lehramt bei der Ermittlung des 

Vorrückungsstichtages berücksiChtigt werden. 

Zu Art. r Z 11: 

Bisher war für die Zeit der Eignungsausbildung ein Anspruch 

auf Freistellung nicht vorgesehen. Nach § 27a Abs. 7 ist jedoch 

diese Zeit für ein unmittelbar-nachfolgendes 

Vertragsbediensteten-Dienstverhältnis wie eine 

Vertragsbedienstetenzeit für die Bemessung des Urlaubsanspruches 

heranzuziehen. 

Da nunmehr im § 2c für die Zeit der Eignungsausbildung ein 
Anspruch auf Freistellung im Ausmaß von insgesamt 25 Arbeitstagen 

geschaffen wird, ist vorzusorgen, daß sich der durch die 

Einrechnung der Zeit der Eignungsausbildung erhöhte Anspruch auf 

Erholungsurlaub um die bereits verbrauchten Tage der Freistellung 

verringert. 

, 

Zu Art. I Z 12 und 28: 

Durch diese Änderungen und Ergänzungen soll für das gesamte 

Vertragsbedienstetengesetz klargestellt werden, welche 

Fremdnormenzitierungen dynamischen und welche statischen Charakter 

haben. 

101/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)20 von 25

www.parlament.gv.at



- 6 -

Zu Art. I Z 13 und Art. II Z 8: 

Gemäß § 27 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 hat eine Beamtin, 

die gemäß § 26 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 aus dem 

Dienstverhältnis ausgetreten ist und innerhalb von sechs Monaten 

nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis 

zu einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen wird, dem 

Bund die anläß lich der Beendigung des bisherigen 

Dienstverhältnisses gemäß § 26 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 

erhaltene Abfertigung insoweit zurückzuerstatten, als diese den 

Uberweisungsbetrag gemäß § 311 ASVG übersteigt. Mit der 

vorliegenden Regelung wird klargestellt, daß die Rückerstattung 

nach § 27 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 als vollständige 

Rückerstattung im Sinne des § 35 Abs. 5 Z 3 des 

Vertragsbedienstetengesetzes 1948 und des § 67 Abs. 5 Z 3 der 

Bundesforste-Dienstordnung anzusehen ist. Die Zurechnung der 

Dienstzeiten ist entsprechend vorzunehmen. 

Zu Art. I Z 14 und Art. II Z 9: 

Bisher konnten Dienstzeiten in einem Dienstverhältnis, das 

zwecks Ubertritt in ,den Bundesdienst einverständlich ohne Einigung 

über eine Abfertigung gelöst worden war, für die Berechnung der 

Abfertigungshöhe nicht herangezogen werden. Diese Regelung soll 

auch die Anrechnung solcher Vordienstzeiten ermöglichen. , 

Zu Art. I Z 15: 

Hier wird die Änderung der Bezeichnung einer Schule 

berücksichtigt. 

Zu Art. I Z 16: 

§ 40 Abs. 2 rezipiert die im BDG 1979 vorgesehenen 

Ernennungserfordernisse der Lehrer für die Vertragslehrer. In den 

BDG-Novellen enthaltene Ubergangsbestimmungen, die aus Anlaß von 

Änderungen von Ernennungserfordernissen getroffen' worden sind, 

waren von dieser Rezeptinsklausel nicht erfaßt und mußte� jeweils 

gesondert für anwendbar erklärt werden. 
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Die vorgesehene Ergänzung soll hier eine Vereinfachung 

bringen. Mit ihr wird Art. 11 des gleichzeitig eingebrachten 

Entwurfes einer BDG-Nove11e 1988 rezipiert, der 

Vbergangsbestimmungen im Zusmamenhang mit dem neuen 

Unterrichtspraktikum der Lehrer an Höheren Schulen �nthä1t. 

Zu Art. I Z 23: 

Im Hinblick die beabsichtigten Änderungen des 

Minderheiten-Schu1gesetzes für Kärnten (Einsetzung eines 

Zweitlehrers im Unterricht) soll s�chergeste11t werden, daß nur 

jener Lehrer eine Fremdsprachzulage erhält, der �atsäch1ich in 

beiden Sprachen unterrichtet. 

Zu Art. I Z 27: 

Die Zitierungsänderung trägt der.Wiederver1autbarung des 

Wehrgesetzes Rechnung. 

Zu Art. 11 Z 1 bis 6: 

Die angeführten Bestimmungen regeln die Erhöhung der 

Bezugsansätze der Bundesforste-Dienstordnung 1986. 

Zu Art. 11 Z 7 und 11: 

Durch diese Änderungen und Ergänzungen soll für die gesamte 

Bundesforste-Dienstordnung 1986 klargestellt werden, welche 

Fremdnormenzitierungen dynamischen und welche statischen Charakter 

haben. 

Zu Art. 11 Z 10: 

Die Beitragssätze für die Zusatzpension der Bediensteten der 

Österreichischen Bundesforste werden im se1ben Verhältnis 

angehoben, wie der Pensionsbeitrag für Beamte im gleichzeitig 

eingebrachten Entwurf einer 47. Geha1tsgesetz-Nove11e. 

Zu Art. 111: 

Die Textänderung des § 44a Abs. 6 des 

Vertragsbedienstetengesetzes 1948 soll mit 1. September 1988 

wirksam werden. Da diese Bestimmung auch einen Bezugsansatz 
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enthält, der mit der allgemeinen Bezugserhöhung zum 1. Juli 1988 

angeh�ben werden soll, ist für den Zeitraum vom 1. Juli 1988 bis 

zum 31. August 1988 eine Zwischenfassung in Kraft zu setzen. 

Zu Art. IV: 

Mit Art. III soll das bei Änderungen von Sonderverträgen gemäß 

§ 36 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 und des § 70 der 

Bundesforste-Dienstordnung 1986 vorgesehene aufwendige Verfahren 

stark vereinfacht werden. 

Zu Art. V: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

und enthält die Vollziehungsklausel. 

T e x  t 9 e g e n  üb e r s t e l  1 u n 9 

In die nachfolgende Textgegenüberstellung werden 

Neuregelungen, denen kein bisheriger Text gegenübersteht oder die 

nur Änderungen von Bezu9sansätzen oder Pensionsbeitragssätzen 

beinhalten, nicht aufgenommen. 

Vertragsbedienstetengsetz 1948 

neu alt 

Art. IZ1: 

L1.e.:. (3) Die :;iqnunqsausbildunq tJmta.Bt eine ::inführung in die 

einschligiqe Verwaltungstitiqkeit, nach �aqlichkeit eine er�änzende 

kursmisiqe Ausbildung mit ab.chli�aender Kontrolle des 

Teilnahmeerfolqes, sowie die praktische Erprobung auf einem 

Arbeit8platz� Oie Eiqnunqsausbildunq endet spätestens �ach einer 

Gesamtdauer von zwölf �onaten. 

Art. I Z 9 und 10: 

� (2) GemäB ,u,s. 1 lit. a sind voranzusetzen: 

2. die Zeit der Ableistunq des Prlsenzdienstes nach dem 

Wehrqesetz 1918, 8GBl. Nr. 150, und des Zivildienstes nach 

dem ZIvildienstgesetz 1986, 3GBl. �r. 679, sowie die Zeit 

als Fachkraft !Qr EntwiCklungshilfe im Sinne des 

Entwicklunqshelferqesetzes, BGBl. Nr. 574/1983; 

4. die Zeit 

a) des Onterrichtspraktikums im Sinne des 

Onterrichtspraktikum5qesetzes, aGBl. Nr • • • •  /1988, oder 

der Einführung in das praktische Lehramt, 

L1.e.:. (3) Oie Eiqnunqsausbildunq umfaSt eine Einführung in die 

einschlägige Verwaltunqstätiqkeit, nach M5qlichkeit eine ergänzende 

kursmäaige Ausbildung mit abschlie8ender Kontrolle des 

Teilnahmeerfolges, sowie die praktische Erprobung auf einem 

Arbeitsplatz. Die Eiqnunqsausbi'ldunq endet spätestens nach '2!.ner 

Gesamtdauer 'Ion neun Monaten. 

.i...l!:.. (2) GemiB Abs. 1 1it. a sind voranzusetzen: 

2. die Zeit der Ableistung des Präsenzdienstes nach dem 

Wehrgesetz 1978, 9GB1. Nr. 150, und des Zivildienstes nach 

dem Zivildienstqesetz, 8GBl. Nr. 187/1974, sowie die Zeit 

als Fachkraft fllr EntwiCklungshilfe im Sinne des 

Entwicklunqshe1ferqeset'zes, BGBl. Nr. 574/1983; 

4. die Zeit 

a) der Einfllhrunq in das praktische Lehramt, 
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Art. I Z ll: 
S 27a. (7) I.Oit dem Oienstverhä1tnis eine Eignunqsausbi1dung lm 

Sinne der 55 2b bi� 2d unmittelbar vorangegangen, so ist bei der 
Anwendung des Ab •• 2 so vorzugehen, !.ls ob das Dienstverhältnis mit 
dem ersten Tag der !iqnunqsausbildung begonnen hätte. Oie Zahl der 
Tage, die der Vertragsbedienstete während ier Eignungsausbildunq im 
Sinne des 5 2c Abs. 10 freigestellt -..,a.r, ist in diesem Fall vom � 

gesamten Urla.ubsansprueh a.bzuziehen. 

Art. I Z 12: 
� (1) ,Der Vertraqsbedienstete hat Anspruch auf Erhöhunq 

des ihm gemSa 5 27a. gebührenden Urlaubsausmaßes um zwei Werktage, 
wenn am Stichtag (5 27. Ab •• 5) eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist: 

3. Besitz eines Sescheides gemäß S 14 Abs. 1 oder 2 des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 22/1970: 

Art. I Z 13 �nd 14: 

L1ä.:. (S) :Jienstzeiten- in Dienstverhältnissen zu ei:'\er 
inländischen GebietskCSrperschaft sind der Dauer des 
Dienstverhiltnisse� nach Abs. 4 zuzurechnen. Oie Zurechnung ist 
ausgeschlossen, 

3. wenn aer Vertraqsbedienstete bei Seendi1unq des 
Dienstverhältnisses eine Abfertigung erhalten hat, soweit 
jiese Abfertigung nicht rückerstattet �urde; bei teilweiser 
Rückerstattung ist die Dienstzeit in einem entsprechenden 
Teilausma8 zuzurechnen. Eine Rückerstattung gemäß S 27 

Abs. 4 des Gehaltsqesetzes 1956 ist einer VOllständigen 
RÜCkerstattung der Abfertigung g1eichzuhalten. 

Der in Z 2 angeführte Ausschlu8grund liegt nicht vor, wenn das 
Dienstverhiltnis im Einverständnis mit dem Oienstqeber 
ausschjlie8lich deswegen beendet wurde, um ein Oienstverh.lltnis zum 
Bund einzuqehen, und dieses Bundesdienstverhiltnis 3n das beendet!! 
Dienat7erhiltnis unmittelbar anschlieSt. 

Art. I Z 15: 
1....l!.:.. (2) Vertraqslehrer, die nur zur Vertretung oder sonst 

für eine vorübergehende Verwendun9 aufqenommen werden (S 38 _ 

Abs. 3), sind in das Entlohnungsschema II L einzureihen. Ebenso 
sind Vertragslehrar an Volks-, Etaupt- und Sonderschu�en, an 
Polytechnischen Lehrgingen, an Berufsschulen ilnd an der Röheren 
tec�nischen Bundeslehranstalt, Bundes-Bandelsakademie und 
Bundes-Bandelsschule Wien 111, die nicht für eine dauernde 
Beschiftigung :11 i t mehr als zehn �iochenstunden aufqenommen werden, 
in das Entlohnungsschema II L einzureihen. 

Art. I Z 16: 

.L...i2..:. (2) Oie im S 161 des Beamten-Oienstrechtsgesetzes 1979 
und in der Anlage 1 zum 8eamten-Oienstrechtsqesetz 1979 :!Iowie in 
jen hiezu erqanqenen Uberqanqsregelunqen enthaltenen Bestimrnunqen 
über die Ernennunqserforderni.!u!le far Lehrer gelten als Bestimmungen 
über die Voraussetzungen für die Einreib. Jl.q in die 
Ent10hnunqsgruppen 1 pa, 1 1, 1 2 und 1 �nebei entsprechen 

der Verwendunqsgruppe 
der Verwendunqsqruppe 
der Verwendunqsqruppe 
der Verwendunqsqruppe 

L 
L 
L 
L 

PA die Entlon" üqsqruppe 1 pa, 
1 die Entlohnunqsgruppe 1 1, 

2& d h En tlohnunqsqruppe 2a 2, 

2a die Entlohnungs9ruppe 1 2a 1, 

der Verwendunqsqruppe L 2b die En t10hnunqsqruppe 1 2b 

9 

alt 

i.11A.:. (7) Ist deID Diennverhiltnis eine Eignunqsausbildunq iID 
Sinne der SS 2b bis 2d unmittelbar vorangegangen, so ist bei der 
Anwendunq des Ab . .. 2 so vorzugehen, als ob da. Di.enstverhlltnis Mit 
dem ersten Tag der Eiqnungsausbildung begonnen bitte. 

1...U!!.:. (1) Der Vertraqsbedienstete hat Anspruch ouf Erh6hunq 
des �hm qemiB S 27a gebührenden Urlaubsausmaaes um zwei Werktage, 
wenn am Stichtsq (§ 27a Abs. 5) eine der folgenden Vorau •• etzunqen 
gegeben ist: 

3. Besitz eines Bescheides gemia § 14 Abe" 1 oder 2 des 
Inval!.'deneinstellungsgesetzes 1969, 9GB1. Nr .. 22/1970, in 
der !'asaung des Bunde5gesetzes BGBl. Nr. 329/1973 J 

� (5) Dienstzeiten in Dienstverhlltnissen zu einer 
inllndischen Gebietskörperschaft � ind der Dauer du 
Dienstverhältnisses nach Aba. 4 zuzurechnen. Die Zurechnunq ist 
ausqeschlossen, 

3. wenn der Vertrags bedienstete bei Beendiqunq des 
Dienstverhiltnisse. eine Abfertiqunq erhalten hat, soweit 
diese Abfertiqung nicht rOckerstattst wurde; bei tellweiser 
RGckerstattung ist die Dienstzeit in einem entsprechenden 
Te ilausmal zuzurechnen. 

1....l!.:.. (2) Vertraqs1ehrer, die �ur zur Vertretunq oder sonst 
für eine vorüberqehende Verwendung aufgenommen werden (5 38 

Aba .. 3), sind in das Entlohnunqsschema II L einzureihen. Ebenso 
sind Vertraqslehrer an Volks-, Haupt- und Sonde�schulen, In 
Polytechnischen Lehrgingen, an Berufsschulen und an der RC5heren 
technischen Bund •• l1!hranstalt und Bundes-Randelsschule Wien v, die 
nicht für eine dauernde Beschlftigunq mi.t mehr als zehn 
Wochenstunden aufgenommen werden, in das .tntlohnunqsschema 11 L 
einzureihen. 

� (2) Die iID, S 161 des BeaIDten-Dienstreehtsqesetzes 1979 
und in der Anlage 1 zum Beamten-Dienstrec!1.tsgesetz 1979 enthaltenen 
Bestimmunqen über die Ernennungserforderniss. für �hrer gelten sls 
Bestimmunqen a.ber die Voraussetzunqen für die Einreihung in die 
Entlohnunqsqruppen 1 p�, ,1 1, 1 2 und 1 3. Biebei entsprechen 

der Verwendunqsgruppe L PA die Entlohnunqsqruppe 1 pa, 
der Verwendungsqruppe L 1 die Ent10hnunqsqruppe 1 1, 
der Verwendungsqruppe L 2a 2 die Ent10hnunqsqruppe 1 2a 2, 

der Verwendungsgruppe L 2. 1 die Ent1ohnunq.qruppe 1 2a 1, 
der Verwendunqsqruppe L 2b die Ent10hnunqsqruppe 2b 
�nd 

und der Verwendunqsqruppe L 3 die Ent10hnunqsqruppe 1 3. 

der Verwendunqsqruppe L 3 die Entlohnunqsqruppe 1 3. 
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neu 

4\rt. r Z 23: 

� (6) Vertragslehre,rn des Entlohnung�5chemas I::: L an 
zweisprachigen Schulklassen mit" der BefShigung zur 

Onterri�htgerteilung in beiden Sprachen gebührt, wenn sie jen 

Onterricht tatsäChlich in beiden Sprachen zu erteilen �aben, f':1r 

die Dauer dieser Verwendung für jede Jahres�oc�enstunde aine 

Dienstzulage von 364,50 S jShrlich. 

10 

alt 

� (6) Vertrags lehrern des Entlohnungsschemas :1 � an 
zweisprachigen Schulklassen mit der Befähigung zur 

Unterrichtserteilung in baiden Sprachen ;ebührt :ü= die �au�r 

dieser Verwendung für jede Jahreswochenstunde �i�e Oienstzulage von 

360,20 S jihrlich. 

Bundesforste-Dienstordnung 1986 

Art. II Z "'7: 
i....!L. (1) Cer Bedienstete hat Ansprucn a'.lf Erhöhung des i.hm 

gemiB S 43 gebührenden tJrlaubsausmal3es um zwei Werktage, '",enn am 
Stichtag (S 43 Abs. 5) eine der folqenden Voraussetzungen gegeben 

ist: 

3 .. Besitz eines Bescheides 3'emäß § 14 Abs. 1 oder 2 des 

Invalideneinstellungsgesetzes 1969, BGB1� !'Jr� 22/1970� 

Art. II Z 8 und 9: 

.Llli (5) Oienstzei ten in Oienstverhält!'lissen zu einer 

inllndischen �bietskörperscha:ft 3ind der Dauer c.es 

Dienstverhältnisses nach �bs. 4 zuzurechnen. Oie Zurechnung is� 

ausgeschlossen, 

3. wenn der Sedienstete bei Beendigung des Dians1:verhältnisses 

eine Abfertigung erhalten hat, soweit diese Abfertigung 

nicht rüekerstatte.t wurde; bei teilweiser Rückerstattung 

ist die Dienstzeit in einem' entsprechenden TeilausmaS 

zuzurechnen. Eine Rückerstattung gemäß § 27 Abs. 4 des 

Gehaltsqesetzes 1956 ist einer vollständigen Rückerstattung 

der Abfertigung gleichzuhalten. 

Oer in Z 2 angeführte Ausschluaqrund liegt nicht vor, wenn das 

Dienstverhältnis im Einverständnis �it dem Dienstgeber 

ausschlieillich deswegen beendet wurde, 'JM ein Dienst-verhältnis zum 
Bund einzugehen, und dieses Bundesdienstverhältnis an das beende te 

Dienstverhältnis unmittelbar anschließt. 

i...!i:. (l) Der Bedienstete hat Anspruch auf Erhöhung jes ihm 
gemäß § 43 gebührenden Urlaubsausmaßes u:n zwei Werktage, '""enn am 

Stichtag (S 43 Abs. 5) eine :ier folgenden Voraussetzungen 3'eqeben 

ist: 

3. Besitz eines BeSCheides gemäa § 1 4 Abs. 1 oder 2 des 

Invalideneinstellungsgesetzes 1969, BGB1. Nr� 22/1970, i� 
der Fassung des Bundesgesetzes 3GBl. Nr. 329/1973; 

1...!1.:. (S) Dienstzeiten in Dienstverhältnissen zu einer 

inländischen Gebietskörperschaft :5 ind der Dauer des 

Dienstverhiltnisses nach Abs. 4 zuzurechnen. Die Zurechnung ist 

ausgeschlossen, 

3. wenn der Bedienstete bei Beendigung des �ienstverhält�isses 

eine Abfertigung erhalten hat, soweit diese Abfertigung 

nicht rGckerstattet wurde; oei teilweiser Rückerstattung 

ist die Dienstzeit in einem entsprechenden Teilausmaß 

zuzurechnen. 
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